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Mitteilung des Sachwalters/Liquidators der Swissair-Gruppe an die Gläubiger und die Medien 

Der Bestätigungsentscheid des Nachlassrichters in Sachen Swissair Schweizerische 
Luftverkehr AG ist rechtskräftig 

Küsnacht-Zürich, 20. Juni 2003. Gegen den Bestätigungsentscheid des Nachlassrichters in 
Sachen Swissair Schweizerische Luftverkehr AG wurde innert Frist kein Rekurs erhoben. Die 
nachlassrichterliche Bestätigung des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung ist somit am 16. 
Juni 2003 in Rechtskraft erwachsen und sowohl für die zustimmenden als auch für die 
ablehnenden Gläubiger verbindlich. Bereits anlässlich der Gläubigerversammlung vom 6. März 
2003 waren Karl Wüthrich als Liquidator und die Herren Dr. Kurt Meier, Armin Vuillemin, Felix 
Kuster, Markus Jöhl, Dr. Franco Lorandi, Dr. Dieter Hauser und Aurelio Ferrari als Mitglieder des 
Gläubigerausschusses gewählt worden. Der Nachlassrichter in Bülach hat mit Verfügung vom 22. 
Mai 2003 Rechtsanwalt Dr. Niklaus B. Müller, Zürich, zum Stellvertreter des Liquidators bei 
allfälligen Interessenkonflikten mit SAirGroup, SAirLines oder Flightlease AG bestimmt. Der 
Liquidator und der Gläubigerausschuss werden die Verwertung der Aktiven vorantreiben. Die 
Abrechnungen für die Arbeitnehmer, die das Angebot im Nachlassvertrag angenommen haben, 
werden zur Zeit erstellt. Die Arbeitnehmer werden über die Abwicklung der Auszahlung orientiert 
werden. Zur Feststellung der übrigen, am Liquidationsergebnis teilnehmenden Gläubiger und 
ihrer Rangstellung werden der Liquidator und seine Mitarbeiter einen Kollokationsplan erstellen. 

Nachdem der Bestätigungsentscheid des Nachlassrichters in Sachen Swissair Schweizerische 
Luftverkehr AG nun rechtskräftig ist, wird der Nachlassrichter in Zürich über die Bestätigung der 
Nachlassverträge in Sachen SAirLines und SAirGroup entscheiden. 

*** 

Für weitere Informationen  

• Website des Sachwalters/Liquidators: www.sachwalter-swissair.ch 
• Filippo Th. Beck, Wenger Plattner, Telefon 01 914 27 70, Fax 01 914 27 88 
 


